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 Veröffentlicht am 18.05.1957

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, wenn ein Anwalt, der unter Androhung "entsprechender

Schritte" eine Ehrenerklärung verlangt, trotz Abgabe einer solchen dann doch eine Anzeige erstattet.
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